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einbart ist, gilt für die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen die gesetzliche Kündigungsfrist:
vier Wochen zum 15. eines Monats oder zum
Monatsende. Für den Arbeitgeber verlängert sich
die Kündigungsfrist dann mit der Dauer des Ar-
beitsverhältnisses nach einer festgelegten Staf-
felung. Dies alles findet sich in § 622 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. Absatz 2 Satz 2 dieser
Norm bestimmt hierzu folgende Ausnahme: „Bei
der Berechnung der Beschäftigungsdauer wer-
den Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Le-
bensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht
berücksichtigt.“ Klare Sache. Allerdings ist ge-
nau diese Ausnahme nicht mehr gültig. Der Eu-
ropäische Gerichtshof hat am 19. Januar 2010
(Az. C-555/07) entschieden, dass diese Regelung

wegen Altersdiskriminierung nicht mit
EU-Recht vereinbar sei. Deshalb darf die-
se Gesetzesstelle von deutschen Gerich-
ten nicht mehr angewandt werden. Seit
dieser Entscheidung sind nun fast zwei
Jahre vergangen; und § 622 Absatz 2 Satz
2 BGB steht immer noch – scheinbar gül-
tig – im Gesetz. Die Politik ist sich uneins,
ob die Regelung künftig ersatzlos gestri-
chen oder durch eine wirksame Formulie-
rung ersetzt werden soll. Letzteres könn-
te Sinn machen, etwa in der Form, dass
nur die Zeiten bei der Berechnung der Be-
schäftigungsdauer nicht zu berücksich-
tigen sind, die der Arbeitnehmer im Rah-
men seiner Berufsausbildung in dem
Betrieb verbracht hat. Ziel dieser neuen
Ausnahme wäre, dass Unternehmer zur
Ausbildung ermutigt würden. Solange
aber keine politische Einigung über eine
Streichung oder europarechtskonforme
Neuregelung gefunden ist, sollte die

ungültige Stelle im Gesetz auf jeden Fall gestri-
chen werden. Denn rechtswidrige Gesetze sind
nicht unbedingt das, was die hier betroffenen
Arbeitgeber unter Rechtssicherheit verstehen.
Die Konsequenz ist nämlich, dass auch bei ein-
fachsten, durch einen Blick in das Gesetz lösba-
ren Fragen immer Zweifel aufkommen – gilt das
Gesetz? Ein untragbarer Zustand.

Auch die beste Weisheit hat eben ihre
Schwächen: ‚Ein Blick in das Gesetz erleichtert
die Rechtsfindung’ – kann die Dinge aber auch
ungemein verkomplizieren… Dies galt wahr-
scheinlich schon zu Zeiten Kafkas. Er konnte es
beurteilen. Kafka war gelernter Jurist.

Dominik Lengeling

Samsa war Unternehmer. Er war frei von
Abreden zwischen Fabrikantengruppen
und Arbeitergemeinschaften. Nein, für
Samsa galt nur das Gesetz. Und er ver-
traute dem Gesetz. Es war klar und galt
für jeden. Die wirtschaftliche Lage seines
kleinen Betriebes war schlecht und Sam-
sa musste schnell Lohn einsparen. Des-
halb kündigte Samsa seiner Angestellten.
Sie war erst fünfundzwanzig, obwohl sie
schon viele Jahre für Samsa arbeitete. Das
Gesetz bestimmte, dass die Betriebszu-
gehörigkeit von Angestellten bis zum
fünfundzwanzigsten Lebensjahr für die
Berechnung der Kündigungsfrist, anders
als bei Älteren, nicht zu berücksichtigen
sei. Das kam Samsa entgegen. Er sprach
die Kündigung aus. Die Angestellte aber
klagte. Die Kündigungsfrist sei nicht ein-
gehalten, meinte sie, ihr stehe es zu, noch
länger für Samsa zu arbeiten. Samsa je-
doch war sich sicher. Das Gesetz gab ihm
Recht. Es gab keinen Zweifel. „Der Unternehmer
Samsa hätte sich besser informieren müssen“
sprach aber das Gericht. Samsa erschrak. Ob das
Gericht das Gesetz nicht kenne, wollte er wis-
sen. „Das Gesetz gilt nicht mehr“ sprach das Ge-
richt; „das Gesetz verstößt gegen das Recht“.

Was fällt uns zu dieser Szene ein? Kafkaesk – ein
gutgläubiger Bürger steht ohnmächtig vor einer
nicht durchschaubaren rechtlichen Instanz. So –
natürlich nur der Grundidee nach und sprachlich
selbstredend vielfach besser – könnte es aus der
Feder Kafkas geflossen sein.

Doch die Szene könnte auch heute spielen, hier
und jetzt in der Realität. Wenn nichts Abwei-
chendes wirksam etwa durch Tarifvertrag ver-
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Kafka und das Arbeitsrecht
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